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Hauptauftragnehmer Bau zu vertreten hat, überschritten 
wird.

(3) Wird aus volkswirtschaftlich zwingenden Gründen eine 
kurzfristige Vorbereitung wichtiger Investitionsvorhaben 
oder nutzungsfähiger Teilvorhaben festgelegt, sind die dar
aus entstehenden Mehraufwendungen dem Hauptauftragneh
mer Bau zu erstatten.

§3
Berechnungsgrundlagen für Preiszuschläge 

und Preisabschläge
(1) Die Ermittlung der Preiszuschläge und Preisabschläge 

hat auf der Grundlage des vom Auftraggeber bestätigten 
Leistungsumfanges zu erfolgen. Als Bezugsbasis der Preis
zuschläge für verkürzte Bauzeit bzw. der Preisabschläge bei 
Bauzeitüberschreitungen gilt der verbindliche Preis des Lei
stungsbereiches I—III für Bauleistungen.

(2) Den Preiszuschlag gemäß § 2 Abs. 1 darf nur der Haupt
auftragnehmer Bau gegenüber dem Investitionsauftraggeber 
oder dem Generalauftragnehmer berechnen. Forderungen 
der Nachauftragnehmer sind gegenüber dem Hauptauftrag
nehmer Bau geltend zu machen. Die Anteile für Preiszu
schläge für Nachauftragnehmer sind auf der Grundlage von 
erreichten Bauzeitverkürzungen und unter Berücksichtigung 
ihres Liefer- und Leistungsumfanges zu ermitteln. Das gilt 
entsprechend für die Gewährung von Preisabschlägen.

(3) Die Auftragnehmer haben die Bauzeitunterschreitung 
bzw. -Überschreitung anhand der Bauzeitrichtwerte bzw. 
Bauzeitnormative nachzuweisen.

(4) Preiszuschläge bzw. 
berechnen:

Preisabschläge sind wie folgt zu

Bauzeitunterschreitung 
bzw. -Überschreitung
%

Preiszuschlag 
bzw. Preisabschlag
%

10 bis 15 3,0
über 15 bis 20 3,5
über 20 bis 25 4,5

über 25 5,0

Bauleistungen nicht erfaßten Aufwendungen für die Vor
bereitung der Vorhaben abgegolten.

(3) Die Vorhaben gemäß Abs. 1 sind durch die Staatliche 
Plankommission festzulegen.

(4) Die Preise für Mehraufwendungen für eine kurzfristige 
Vorbereitung von Investitionen sind Bestandteil der Pro
duktion des Bauwesens. Sie sind entsprechend den Defini
tionen für Planung, Rechnungsführung und Statistik der je
weiligen Leistungsart der Produktion des Bauwesens zuzu
ordnen.

§ 6
Schlußhestimmungen

(1) Die Kombinate und Betriebe haben durch eine stän
dige Analysentätigkeit auf dem Gebiet der Kosten und 
Preise zu sichern, daß Aussagen über die Wirksamkeit von 
Preiszuschlägen und Preisabschlägen sowie der Preise für 
Mehraufwendungen für eine kurzfristige Vorbereitung von 
Investitionsvorhaben getroffen werden können. Die Ergeb
nisse sind in die jährlichen Kosten- und Preisanalysen ein
zubeziehen.

(2) Die Vereinbarung von Nutzensteilungen gemäß § 7 
Abs. 2 der Anordnung vom 28. November 1986 über die Bil
dung der Industriepreise für Investitionsleistungen (GBl. I 
Nr. 39 S. 505) wird durch diese Anordnung nicht berührt.

(3) Diese Anordnung tritt mit ihrer Veröffentlichung in 
Kraft. Sie gilt für alle Investitionsvorhaben und nutzungs
fähigen Teilvorhaben, deren Grundsatzentscheidung nach 
diesem Termin getroffen wird.

Berlin, den 6. Oktober 1988

Der Minister 
für Bauwesen

I. V.: M a r t i n i  
Staatssekretär

Der Leiter 
des Amtes für Preise

H a l b r i t t e r
Minister

§4
Vereinbarung von Preiszuschlägen und Preisabschlägen

(1) Die Preiszuschläge sind mit dem verbindlichen Preisan
gebot zur Grundsatzentscheidung geltend zu machen und ge
sondert auszuweisen. Mit den Preiszuschlägen werden alle 
aus der Verkürzung der Bauzeit resultierenden Aufwendun
gen abgegolten.

(2) Die Preiszuschläge bzw. die Preisabschläge sind im 
Wirtschaftsvertrag über die Durchführung von Investitionen 
zu vereinbaren.

(3) Bei Nichterreichung der vereinbarten Bauzeitverkür
zung entfällt der Preiszuschlag, und es ist ein Preisabschlag 
von mindestens 0,5 % zu gewähren.

(4) Preiszuschläge sind Bestandteil der Bauproduktion. 
Preisabschläge mindern die Bauproduktion.

§5
Vereinbarung von Preisen für Mehraufwendungen

(1) Wird aus volkswirtschaftlich zwingenden Gründen eine 
kurzfristige Vorbereitung wichtiger Investitionsvorhaben 
bzw. nutzungsfähiger Teilvorhaben festgelegt, so sind die 
daraus resultierenden Mehraufwendungen für die Vorberei
tung zu kalkulieren und in das verbindliche Preisangebot der 
Baubetriebe aufzunehmen.

(2) Mit den Preisen für Mehraufwendungen für eine kurz
fristige Vorbereitung werden die mit dem Industriepreis für

Anordnung 
über Abschlagzahlungen für 

unvollendete Bauinvestitionen der Industrie

vom 19. Oktober 1988

Zur Unterstützung einer kontinuierlichen Vertrags- und 
termingerechten Baudurchführung bei Investitionsvorhaben 
wird im Einvernehmen mit den zuständigen Ministern und 
Leitern der anderen zentralen staatlichen Organe folgendes 
angeordnet:

§ 1
Diese Anordnung gilt für Bauinvestitionen der volkseige

nen Industrie, des Bauwesens, des Umweltschutzes und der 
Wasserwirtschaft sowie des Verkehrswesens mit einer Bau
zeit von mehr als 12 Monaten, die von den zentralgeleiteten 
Kombinaten des Industrie- und Spezialbaus sowie vom VEB 
Bau- und Montagekombinat Ingenieurhochbau Berlin (im 
folgenden Baubetriebe genannt) realisiert werden.

§ 2

(1) Für Bauinvestitionen gemäß § 1 sind mit der Grund
satzentscheidung abgrenzbare Objekte bzw. Leistungsab
schnitte festzulegen und in den Wirtschaftsverträgen zu ver
einbaren, bei deren termingerechter Realisierung eine Ab
schlagzahlung in Höhe von 100 % des Preises der erbrachten 
Leistung zu zahlen ist. Die abgrenzbaren Objekte und Lei
stungsabschnitte sind so festzulegen, daß mindestens eine


